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Beschlussvorlage

Amt: Dezernat II TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2012/2872 Anlage Nr.: ______

Datum: 13.09.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Jugendhilfeausschuss 23.10.2012 öffentlich

Tagesordnung

U 3 - Betreuung
Ausbau der Kindertagespflege

Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird beauftragt, weitere Anstrengungen beim Ausbau der Kindertagespflege
und der Gewinnung von Tagespflegepersonen im Hinblick auf die Erfüllung des
Rechtsanspruches für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren umzusetzen.
Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist eine Markterkundung über mögliche Leistungsanbieter im
Bereich der Kindertagespflege durchzuführen und ggf. in diesem Aufgabengebiet bereits tätige
Einrichtungen und Träger bei der Aufgabendurchführung zu beteiligen.

Begründung

Im Hinblick auf den zum 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruch für Kinder unter 3 Jahren
kommen neben der „klassischen“ Betreuung der Kinder in Kindertageseinrichtungen auch die
Betreuungsformen der Kindertagespflege und der Großtagespflege in Frage. Für die beiden
letztgenannten Betreuungsformen sind insbesondere qualifizierte Tagespflegepersonen zu
gewinnen. Zur Zeit werden in der Stadt Hennef rd. 100 Kinder unter 3 Jahren durch
Tagespflegepersonen, die über eine Pflegeerlaubnis des Amtes für Kinder, Jugend und Familie
verfügen, betreut. Daneben werden Betreuungsmodelle von freien Trägern der Jugendhilfe
(z.B. des Kinderschutzbundes Hennef – „Vorkindergartengruppen“) und Vermittlung von
Kindertagespflegepersonen mit einer Betreuungszeit von unter 15 Stunden durch
Projektförderung des Amtes für Kinder, Jugend und Familie unterstützt.
Der Anteil an Tagespflegepersonen sollte aus Sicht der Jugendhilfe erhöht werden, da
insbesondere Tagespflegepersonen in der Lage sind, auf die teilweise sehr flexiblen
Betreuungswünsche von Erziehungsberechtigten zu reagieren. Mit den derzeit im Amt für
Kinder, Jugend und Familie vorhandenen Personalressourcen ist jedoch ein weiterer Ausbau
des Tagespflegepersonen netzes nicht realisierbar. Erfahrungen anderer Kommunen gehen



dahin, Einrichtungen und Träger mit der Gewinnung, Schulung und Qualifizierung von
Tagespflegepersonen zu beauftragen und daneben die Betreuung der Tagespflegepersonen
für Erfahrungs- und Informations gespräche - auch mit den Erziehungsberechtigten –
durchzuführen. 

Nicht übertragen werden kann die hoheitliche Aufgabe „Erteilung von Pflegeerlaubnissen“, die
Überwachung der Tätigkeit der beauftragten Einrichtungen und Träger sowie die Förderung
und Finanzierung der Kindertagespflegepersonen und die Geltendmachung und Festsetzung
von Elternbeiträgen.

Über ein Markterkundungsverfahren beabsichtigt die Stadtverwaltung entsprechende
Einrichtungen und Träger für diese Dienstleistung zu gewinnen. Für das Markterkundungs-
verfahren und etwaige Vorgespräche mit leistungsfähigen und in diesem Gebiet erfahrenen
Einrichtungen und Trägern sowie Austausch mit entsprechenden erfahrenen Jugendämtern
wird ein Zeitrahmen von ca. 3 Monaten erwartet. Unterstellt, dass die Überlegungen erfolgreich
sind, und Einrichtungen und Träger bereit sind, sich dieser Aufgabenstellung zu widmen,
könnte Anfang des Jahres 2013 nach einer entsprechenden Auftragsvergabe die verstärkte
Gewinnung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen umgesetzt werden.

In Vertretung

Stefan Hanraths



Beschlussvorlage

Amt: Amt für Kinder, Jugend und Familie TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2012/2883 Anlage Nr.: ______

Datum: 28.09.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Jugendhilfeausschuss 23.10.2012 öffentlich

Tagesordnung

Fortschreibung des Kinderbetreuungsbedarfsplanes 2012/2013 für Kinder bis zur Einschulung
hier: Sachstand

Beschlussvorschlag

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Hennef nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum
Sachstand der Fortschreibung des Kinderbetreuungsbedarfsplanes zur Kenntnis und bittet,
über die Entwicklung weiter zu berichten.

Begründung

Die vom Jugendhilfeausschuss am 19.05.2009 beschlossene Fortschreibung der
Kinderbetreuungsbedarfsplanung vom Mai 2009 wurde regelmäßig durch Abfragen und
Abstimmungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung mit den freien Trägern der Jugendhilfe, die
Kindertageseinrichtungen betreiben, fortgeführt.

Zu einer „kompletten“ Aktualisierung fehlen bisher die abgestimmte fortgeschriebene
Bevölkerungsentwicklungsplanung auf der Grundlage der Flächennutzungsplanung sowie die
für die Kinder- und Jugendhilfeplanung wichtige kleinräumige Gebietsplanung.

Die Fortschreibung des Kinderbetreuungsbedarfsplanes erfolgt auf der Grundlage
nachstehender Strukturierung / Eckpunkte:

 Darstellung der veränderten Rahmenbedingungen und Berechnungsgrundlagen
 Angebote für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Schuleintritt
 Angebote für Kinder unter 3 Jahren



 Darstellung der verschiedenen Versorgungsquoten
 Sozialräumliche Betrachtungsweise der fünf Kindergartenbezirke (abgestimmt auf die

Schulbezirke / Bezirke der Flächennutzungsplanung)
 Betrachtung der demografischen Entwicklung
 Kindertagespflege als altersübergreifendes Querschnittsangebot
 Gruppenformen und wöchentliche Betreuungszeiten
 Darstellung der Ausbaustufen und Umsetzung der U3-Planung
 Planungsunsicherheiten
 Integration behinderter Kinder
 Von der Integration zur Inklusion
 Sprachförderung
 Familienzentren
 Randzeitenbetreuung
 Einbeziehung und Förderung von Spielgruppen

Die Verwaltung / das Amt für Kinder, Jugend und Familie beabsichtigt bis spätestens in der
ersten Sitzung des Jahres 2013 den aktualisierten strukturell zusammengefassten
Kinderbetreuungsbedarfsplan vorzulegen.

In Vertretung

Stefan Hanraths



Beschlussvorlage

Amt: Amt für Kinder, Jugend und Familie TOP: ______

Vorl.Nr.: M/2012/0704 Anlage Nr.: ______

Datum: 01.10.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Jugendhilfeausschuss 23.10.2012 öffentlich

Tagesordnung

Weiterer Ausbau der Kindertagespflege, Schaffung von alternativen Möglichkeiten
hier: "Tagesmutterhaus", Antrag der SPD-Fraktion vom 27.08.2012 (Eingang 28.08.2012)

Beschlussvorschlag

Neben der Betreuung von U 3-Kindern in Kindertageseinrichtungen wird die Stadt zur
Sicherstellung eines möglichst individuellen Betreuungsangebots die Betreuungsformen
„Kindertagespflege“ und „Großtagespflege“ unter Bewertung der sozialräumlichen
Gegebenheiten prüfen und umsetzen.

Begründung

In der Jugendhilfeausschuss-Sitzung am 30.08.2012 wurde über das Modell
„Großtagespflege“, ein Zusammenschluss von mehreren Tagespflegepersonen (als städtische
Mitarbeiterinnen in städtischen Räumen) berichtet.

Der dringend notwendige Ausbau an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren sorgt vor
allem in NRW dafür, dass die Kindertagespflege und insbesondere die Großtagespflegestellen
zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses als alternative Betreuung in Frage kommen.

In der Großtagespflege können mehr als fünf Kinder zeitgleich betreut werden - in NRW bis zu
neun Kindern.
Gemäß § 43 Abs. 5 SGB VIII kann Landesrecht die Ausgestaltung der Großtagespflege regeln.
Dies ist in § 4 Abs. 2 KiBiz (in der Fassung gültig ab 01.08.2011) noch mal ausdrücklich in
einem eigenen Absatz konkreter und auch durchaus erweiterter geregelt worden (die
ursprüngliche Regelung im KiBiz ermöglichte dies nur „unter engen Voraussetzungen“).
Wortlaut des § 4 Abs. 2 KiBiz:
Wenn sich Tagespflegepersonen in einem Verbund zusammenschließen (Großtagespflege), so
können höchstens neun Kinder insgesamt durch höchstens drei Tagespflegepersonen betreut
werden. Jede dieser Tagespflegepersonen bedarf einer eigenständigen Erlaubnis zur
Kindertagespflege. Sollen zehn oder mehr Kinder betreut werden, so findet § 45 SGB VIII
Anwendung.





Aus bauordnungsrechtlicher und brandschutzrechtlicher Sicht wird von der klassischen
Kindertagespflege unterschieden.
Der Erfahrung nach schätzen Eltern an der Großtagespflegestelle die typischen Vorteile der
Kindertagespflege, wie:

 Günstiger Betreuer-Kind-Schlüssel
 Flexibilität und individuelle Betreuung
 Gegenseitige Vertretung der Tagespflegepersonen steht fest.
 Die Verlässlichkeit der Kinderbetreuung ist auch im Krankheitsfall sicher gestellt.
 Fachlicher Austausch / regelmäßig der Kindertagespflegepersonen mit gegenseitiger

Unterstützung im Alltag.

Zur Realisierung z.B. des Modells Großtagespflegestelle fand ein interkommunaler
Erfahrungsaustausch mit der Stadt Mönchengladbach statt, die schon seit einigen Jahren das
Modell „Großtagespflegestelle LENA“ praktiziert.
Die wesentlichen Begründungen für das Modell Mönchengladbach als Vorteile gegenüber der
Kindertagespflege waren:

 Wohnortnahe Vermittlung
 Regelung der Vertretungssituation (Wechsel des Ortes der Betreuung war in den

meisten Fällen notwendig)
 Zusätzliche Zahlungen der Eltern an die Kindertagespflegepersonen (über den

Elternbeitrag hinaus)
 Bei einer verlässlichen U3-Betreuung (Integration in das System der Platzvermittlung

und Anmeldeverfahren) muss für die Eltern eine Verlässlichkeit der tatsächlichen
Kosten / Zahlungen schon bei der Vermittlung bestehen.

Nach der Überprüfung mehrerer Projekte wurde zunächst in dem Gebäude der bisherigen
eingruppigen Kindertageseinrichtung Happerschoss, Friedhofstraße, eine
Großtagespflegestelle eingerichtet, da das Konzept der bisherigen eingruppigen Einrichtung
sich in der Praxis nicht bewährt hat bzw. der Landschaftsverband Rheinland keine weitere
Genehmigung in Aussicht stellte.

Angelehnt an das Modell „LENA“ der Stadt Mönchengladbach wurde ein „Modell Hennef“ für die
Großtagespflegestelle entwickelt.

Die Rechtsgrundlagen sind völlig andere als z.B. bei einer Kindertageseinrichtung:

 § 4 Abs. 2 KiBiz, Verbund von höchstens drei Tagespflegepersonen, die insgesamt
höchstens neun Kinder betreuen.

 §§ 43, 87 a, 104 SGB VIII in Verbindung mit § 4 Abs. 3 KiBiz, die Genehmigung /
Erlaubnis wird durch das örtliche Jugendamt erteilt und nicht durch das
Landesjugendamt

 Das Raumprogramm ist örtlich festzulegen und nicht durch das Landesjugendamt.

Gestartet wurde, wie bereits ausgeführt, mit drei städtischen Mitarbeiterinnen in dem Gebäude
Friedhofstraße in Hennef-Happerschoss zum 01.09.2012.
Neun Plätze für Kinder unter 3 Jahren werden dort angeboten mit jeweils 25, 35 und 45
Stunden.
Das Projekt war kurzfristig kostengünstig zu realisieren, da das Grundstück und das Gebäude
im Eigentum der Stadt Hennef sind. Eine der drei städtischen Mitarbeiterinnen erfüllt die
Aufgabe der Koordinatorin, d.h. Ansprechpartnerin und Vertretung nach außen.



Um den Kindern einen fließenden Übergang nach dem 3. Lebensjahr zu ermöglichen, besteht
eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der Kindertageseinrichtung Allner mit einem
regelmäßigen Austausch. Jede der drei Kindertagespflegepersonen erhält eine gesonderte
Erlaubnis (bis zu fünf Kinder). Im Regelfall werden jedoch jeweils nur drei Kinder einer
Mitarbeiterin zugeordnet, so dass eine Vertretung gewährleistet ist.

Darüber hinaus hat in der Zwischenzeit die Stadt Hennef in der alten Dorfschule in
Westerhausen bisher genutzte Räumlichkeiten einer Tagespflegeperson zur Verfügung gestellt
(siehe gesonderter Tagesordnungspunkt).

In Vertretung

Stefan Hanraths







Beschlussvorlage

Amt: Amt für Kinder, Jugend und Familie TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2012/2885 Anlage Nr.: ______

Datum: 01.10.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Jugendhilfeausschuss 23.10.2012 öffentlich

Tagesordnung

Barrierefreie Kinderspielplätze
Antrag der SPD-Fraktion / JUSO AG "Behindertengerechter Spielplatz mit barrierefreien
Spielgeräten" vom 24.09.2012 (Eingang 25.09.2012)

Beschlussvorschlag

Die Stadt Hennef setzt auch weiterhin bei Neugestaltungen und Neubauten von
Kinderspielplätzen den Schwerpunkt auf die Gestaltung von Barrierefreiheit und
behindertengerechten und barrierefreien Spielgeräten im Rahmen des Index für Inklusion.

Begründung

Barrierefreiheit im Rahmen der Inklusion ist Alltag auf neu gestalteten und neu gebauten
Kinderspielplätzen in Hennef. Entsprechend dem Grundsatzbeschluss des
Jugendhilfeausschusses vom 10.03.2011 zur Inklusion umfasst Inklusion alle Teile der
Lebenswelt. Dazu gehören insbesondere auch die Kinderspielplätze.

Treffs für Jugendliche, z.B. der Jugendpark, werden ebenfalls behindertengerecht gestaltet.
Die als Fallschutzmaterial anerkannten Holzhackschnitzel sind z.B. gut mit dem Rollstuhl
befahrbar (im Unterschied z. B. zu Sand oder Kies).

„Anderes ist jeder“, so lautet das Motto der Gestaltung der (neuen) Spielplätze in Hennef,
Inklusion ist überall.

Dies ist Voraussetzung für ein gelingendes Miteinander vor Ort. Alle neu geplanten und neu
gestalteten Spielplätze werden unter dem Aspekt der inklusiven Nutzungsmöglichkeiten und
Barrierefreiheit entwickelt (siehe auch die beispielhafte Darstellung im JHA am 09.05.2007). 



Dies betrifft auch die Planung und Umsetzung von Außenanlagen der
Kindertageseinrichtungen.
Vorbildlich gestaltet wurde dies im Jahr 2008 bei der Planung und Einrichtung der integrativen
Kindertageseinrichtung Bröl als eines der Modellprojekte in NRW.
Leider sind hier die Finanzierung und der Bestand durch das Vorhaben des
Landschaftverbandes Rheinland / Landesjugendamt in der bisherigen Form gefährdet (siehe
Mitteilung im JHA am 31.05.2012).

Wichtig ist, dass Inklusion im Alltag, d.h. in der Lebenswelt der Kinder vor Ort stattfindet und
nicht nur an zentral dafür eingerichteten Plätzen.

Zukünftig wird bei Beteiligungsaktionen zur Errichtung einer neuen Spiellandschaft / eines
neuen Spielplatzes der Verein „Schule für alle e.V.“ beteiligt, um den inklusiven Aspekt noch
mehr zu berücksichtigen, ggf. durch spezielle Spielgeräte für Behinderte (die natürlich auch für
„Nicht-Behinderte“ nutzbar sind).

In Vertretung

Stefan Hanraths







Beschlussvorlage

Amt: Amt für Kinder, Jugend und Familie TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2012/2882 Anlage Nr.: ______

Datum: 02.10.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Jugendhilfeausschuss 23.10.2012 öffentlich

Tagesordnung

Vorberatung Haushalt 2013; Produkt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschlussvorschlag

Das Ergebnis der Beratung des Haushaltsplanes 2013; Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe wird in der Jugendhilfeausschusssitzung am 20.11.2012 abschließend
beschlossen und dann dem Rat der Stadt Hennef zur Verabschiedung zugeleitet.

Begründung

Der Jugendhilfeausschuss berät in seiner ersten Sitzung über die Teilnahme des Entwurfes des
Haushaltsplanes 2013. Die Empfehlungen an den Rat werden in der Jugendhilfeaus-
schusssitzung am 20.11.2012 beschlossen.

Die Haushaltssituation für das Haushaltsjahr 2013 und die folgenden Jahre der Finanzplanung
hat sich weiterhin verschärft. Der Bürgermeister hat in seiner Einbringungsrede zum Haushalt
2013 bereits darauf hingewiesen, dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes
nur mit größten Anstrengungen verhindert werden konnte. Ursächlich für die sich weiterhin
verschärfende Finanzlange sind insbesondere die deutlich erhöhten Leistungen im Jugend und
Familienbereich, die aufgrund rechtlicher Verpflichtungen aus bundes- und landesgesetzlichen
Vorgaben erbracht werden müssen. Die zur Deckung der Ausgaben benötigten kommunalen
Einnahmen steigen nicht in einem vergleichbaren Umfang an, so dass sich die defizitäre
Haushaltslage nicht verbessert. Dies spiegelt sich auch in den gebildeten Haushaltsansätzen
für das Budget 06 - aber auch für die übrigen Bereiche der Verwaltung - wieder. Grundsätzlich
sind die Haushaltsansätze auf den Jahresergebnissen (Ist-Ergebnis) der Vorjahre festge-
schrieben worden. Änderungen wurden nur bei sachlich begründeten Einzelausnahmen
zugelassen; das Potential der freiwilligen Leistungen auf dem Stand der Ist-Ergebnisse 2011
„eingefroren“.



Für den Jugend und Familienbereich darf ich im einzelnen auf folgende größere Änderungen
und Besonderheiten hinweisen:

1. Im Bereich der Kindertagesbetreuung geht die Verwaltung davon aus, dass durch die neu
eingerichteten Kindertageseinrichtungen und die zusätzlich bereit gestellten Plätze sowie
das derzeitige Buchungsverhalten der Eltern mit einem Einnahmevolumen von 1,5 Mio. €
gerechnet werden kann.

2. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mittagessen) werden voraussichtlich
ebenfalls in dem kalkulierten Umfang steigen.

3. Bei den Personalaufwendungen sowie bei den Transfer-Anwendungen im
Kindertages-stättenbereich schlagen die Tarifabschlüsse, die neuen Angebote in städtischen
Kindertageseinrichtungen (z.B. U 3-Angebote in der Kita Lichtenberg, Großtagespflege in
Happerschoß) sowie die neuen Kindertageseinrichtungen in der Kaiserstraße, Im Siegbogen
und im Mehrgenerationenhaus zu Buche.

4. Im Aufgabenfeld der Kindertagespflege sind ebenfalls Abweichungen aufgrund des
veränderten Nachfrageverhaltens eingearbeitet.

5. Ferner hat die Stadt aufgrund der angekündigten Regelungen des Belastungsausgleichs im
U 3-Bereich eine Einnahmeerwartung von rd. 150.000 € im Haushalt eingerechnet; obwohl
das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist.

6. Im Teilergebnisplan „Jugend- und Familienarbeit“ sind die Zuweisungen und Zuschüsse an
die Freien Träger auf 110.000 € festgeschrieben worden; das Jahresergebnis 2011 lag bei
112.231,60 €. Ich darf darauf hinweisen, dass von den hier etatisierten Finanzmittel
aufgrund vertraglicher Verpflichtungen mit CJG St. Ansgar  für das „Streetwork“ 57.950,--. €
mit jährlicher Steigerung gebunden sind, so dass nur der Restbetrag für die Förderung von
anderen Maßnahmen der freien Träger der Jugendhilfe verausgabt werden kann. Hier sind
die entsprechenden Förderanträge der Freien Träger abzuwarten, die bis Ende Oktober
2012 vorgelegt werden können. In der Novembersitzung werde ich Ihnen einen Vorschlag
zur Mittelverteilung unter Berücksichtigung des Haushaltsansatzes unterbreiten.

7. Ein besonderes Augenmerk darf ich auf den Teilergebnisplan „Sozialpädagogische Hilfen
und Beratungen“ legen. Die Stadt geht - aufgrund der Nachbesetzung im Sachgebiet
„Wirtschaftlichen Erziehungshilfe - davon aus, dass die Einnahmeerwartung hier nachhaltig
verbessert werden kann. Bei den Transferaufwendungen und den Hilfen wird von einem
leichten Anstieg ab dem Jahr 2013 ausgegangen, der in den Folgejahren festgeschrieben
wird. Eine Entwicklungsprognose in diesem Bereich ist naturgemäß äußerst schwierig.
Aufgrund der gleichzeitig eingerichteten Strukturen im Arbeitsfeld der „Frühen Hilfen“ sowie
aufgrund der Ganztagsangebote im Schulbereich und der Verstärkung der Schulsozialarbeit
aus Mitteln des „Bildungs- und Teilhabepaketes“ ist hier von den geschätzten Ansätzen
ausgegangen worden.

8. Die Ansätze für die Spiel- und Bolzplätze sind aufgrund der allgemeinen Finanzdaten nicht
erhöht worden; im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel wird die Prioritätenliste für
„Spiel- und Bolzplätze in der Stadt weiter abgearbeitet.

In Vertretung

Stefan Hanraths





Anfrage

Amt: Amt für Kinder, Jugend und Familie TOP: ______

Vorl.Nr.: F/2012/0246 Anlage Nr.: ______

Datum: 26.09.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich
Jugendhilfeausschuss 23.10.2012 öffentlich

Tagesordnung

Planung einer Kindertageseinrichtung in der alten Dorfschule in Hennef-Westerhausen
Anfrage der SPD-Fraktion vom 24.09.2012 (Eingang: 25.09.2012)

Anfragentext

Zunächst wird auf die beiliegende Anfrage der SPD-Fraktion verwiesen.

Seit vielen Jahren nutzt eine selbst organisierte Spielgruppe ein- bis zweimal wöchentlich nach
Absprache mit der Dorfgemeinschaft Westerhausen (unabhängig von der Stadt Hennef) den
Mehrzweckraum der alten Dorfschule.

Auch die übrigen Räumlichkeiten, bis auf die beiden bisher vermieteten Wohnungen, nutzt die
Dorfgemeinschaft Westerhausen.
Auf Grund einer Not-Situation wird der Mehrzweckraum zusätzlich tagsüber Montag – Freitag
von einer Kindertagespflegestelle mit bis zu fünf Kindern (zurzeit nur mit vier Kindern belegt)
genutzt. Die im Haus nun frei gewordenen Wohnungen im Erdgeschoß und 1.Obergeschoß
sollen, entsprechend der räumlichen Anpassung, wie folgt genutzt werden:

1. Wohnung im Erdgeschoß
Nutzung durch die bisher im Mehrzweckraum untergebrachte „Kindertagespflegestelle“.
Die Kindertagespflegestelle verfügt über eine entsprechende Erlaubnis gemäß              
 § 43 SGB VIII und kann bis zu fünf gleichzeitig anwesende Kinder betreuen. Nach
Abstimmung mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie kann z.B. ein weiteres Kind
betreut werden, z.B. an „anderen Tagen“, sofern dafür ein anderes einzelnes Kind nicht
anwesend ist.

2. Wohnung im 1. Obergeschoß
Die Wohnung soll nach entsprechender Renovierung wieder vermietet werden.

Alle übrigen Räumlichkeiten und Außenanlagen des Gebäudes stehen für Feiern und
Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft zur Verfügung.



Die vorgenannte Nutzung wurde mit Vertretern der Dorfgemeinschaft vor Ort abgestimmt.

In Vertretung

Stefan Hanraths
Erster Beigeordneter







Mitteilung

Amt: Amt für Kinder, Jugend und Familie TOP: ______

Vorl.Nr.: M/2012/0703 Anlage Nr.: ______

Datum: 27.09.2012

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich
Jugendhilfeausschuss 23.10.2012 öffentlich

Tagesordnung

Mitteilung über die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel im Rahmen des § 74 Abs. 3
SGB VIII (Bezuschussung der Ferienmaßnahmen freier Träger der Jugendhilfe)

Mitteilungstext

Die Stadt Hennef unterstützt und fördert im Rahmen der zur Verfügung stehenden
Haushaltsmittel die von den Trägern der freien Jugendhilfe Hennef durchgeführten, den
Grundsätzen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes entsprechenden Maßnahmen von
Feriennaherholung, Bildungsveranstaltungen und internationalen Begegnungen.

Laut Punkt 1.8 der Förderrichtlinien der Stadt Hennef (Stand Januar 2004), ist das Jugendamt
ermächtigt, die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zum Zwecke einer gleichmäßigen und
gerechten Verteilung auf die Antragsberechtigten aufzuschlüsseln.

Im Haushalt 2012 steht für diese Förderung ein Betrag in Höhe von 9.300,00 € zur Verfügung.

Demgegenüber stehen geprüfte Anträge zur Bezuschussung der vorgenannten Maßnahmen
in Höhe von 7.718,40€ und noch Anträge für Ferienfahrten für Herbst- und Winterferien in Höhe
von 9.369,40 €, insgesamt  somit 17.088,00 € zur Bezuschussung an.
Gemäß Punkt 1.8 der Förderrichtlinien ist der Zuschussbetrag nunmehr anteilig zu kürzen und
pro Tag und Teilnehmer somit ein Betrag von 2,00 € an die Maßnahmenträger auszuzahlen.

Im Auftrag

Jonny Hoffmann

Anlage



Förderrichtlinien



























Mitteilung

Amt: Dezernat II TOP: ______
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Jugendhilfeausschuss 23.10.2012 öffentlich

Tagesordnung

Landesprogramm "Kulturrucksack NRW"

Mitteilungstext

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 07.03.2012 beschlossen, dass die Stadt
Hennef gemeinsam mit einer Nachbarstadt/Nachbargemeinde ein Konzept entwickelt, um sich
am Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“ zu beteiligen.

Im Rhein-Sieg-Kreis beteiligt sich bislang die Städtegemeinschaft Lohmar, Overath, Rösrath
und Troisdorf am Kulturrucksack NRW. Die Kooperation der vier vorgenannten Städte geht auf
die Regionale 2010 und das hier von den Städten entwickelte Projekt „KennenLernenUmwelt“
zurück. Im Zuge dieses Projektes wurden alle erforderlichen Vernetzungs- und
Kommunikationsstrukturen geschaffen; gleichzeitig wurde eine Steuerungsstelle für dieses
Projekt eingesetzt, die nunmehr das Projekt „Kulturrucksack NRW“ begleitet. Die
Steuerungsstelle umfasst 0,5 Stellenanteile der Vergütungsgruppe E 10; nach eigener Aussage
entfallen darauf 50 % für die Arbeit am Kulturrucksack NRW.

Die Gespräche, die die Stadt Hennef mit interessierten Nachbarkommunen zur
Projektrealisierung des Kulturrucksackes NRW geführt hat, hatten zur „Bedingung“, dass die
Stadt Hennef entweder die Steuerung des Gesamtprojektes übernehmen sollte, oder aber sich
an den anteiligen und entstehenden Personalkosten beteiligen müsste. Im Hinblick auf den
erforderlichen Stundenumfang zur Projektrealisierung als Erfahrung aus dem Projekt der
Städte Lohmar, Overath, Rösrath und Troisdorf ist von einem Personalkostenansatz von ca.
15.000 € auszugehen. Sachkosten sind in diesem Ansatz noch nicht enthalten. Da von den
Fördermittel lediglich 0,40 € als „Verwaltungskostenanteil“ eingesetzt werden können, bedeutet
dies, dass die an einem Projekt beteiligten Städte sich die entstehenden Kosten einer
„Steuerungsstelle“ teilen und - über die Landesförderung hinaus - aus eigenen Haushaltsmittel
finanzieren müssten. Hierzu sind jedenfalls die Kommunen mit entsprechendem Nothaushalt
nicht in der Lage. Auch die Stadt Hennef verfügt bekanntermaßen über einen strukturellen nicht
ausgeglichenen Haushalt.



Die Überlegungen der Stadt zur Projektrealisierung gehen nunmehr dahin, im weiteren Verlauf
mit der Städtekooperation Lohmar, Overath, Rösrath und Troisdorf eine interkommunale
Zusammenarbeit zu besprechen und abzuklären, ob es - auch unter förderrechtlichen Aspekten
- möglich ist, in diese Städtekooperation aufgenommen zu werden.

Die Verwaltung wird über die weitere Entwicklung berichten.

In Vertretung

Stefan Hanraths
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